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Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
Sitzung vom Dienstag, 09. Dezember 2025 
 
 
Bedarfsbescheinigungsstelle für Leistungen der Zusatzleistungen zur AHV/IV, 
Genehmigung der Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute 

Der Regierungsrat hat am 22. Mai 2024 (Beschluss 531/2024) die Änderung der Zusatzleis-
tungsverordnung (ZLV) beschlossen. Die revidierte Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft 
und hat zum Ziel, die Selbstbestimmung und Autonomie älterer Menschen zu stärken sowie 
Heimeintritte hinauszuzögern. Dazu wird der Leistungskatalog unter anderem in den Bereichen 
Hilfsmittel, Unterstützung im Haushalt, psychosoziale Betreuung, Entlastungsdienste, Beratung 
und Betreuung zu Hause erweitert. 

Die Umsetzung liegt in der Verantwortung der Gemeinden. Voraussetzung für die Vergütung der 
erweiterten Leistungen ist eine Bedarfsbescheinigung durch eine von der Gemeinde bezeichnete 
Stelle.  

Die Gemeinde Hüntwangen hat gemeinsam mit weiteren Gemeinden im Rafzerfeld verschiedene 
Umsetzungsoptionen geprüft und beantragt die Genehmigung einer Leistungsvereinbarung mit 
der Pro Senectute. Diese soll die Bedarfsabklärungen vorläufig übernehmen, da sie über die 
notwendige fachliche Kompetenz, Erfahrung und Infrastruktur verfügt. Vorgesehen ist ein auf 
mindestens zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt, das allen Einwohnerinnen und Einwohnern offen-
steht. Die Kosten werden von der Gemeinde getragen. 

Mit diesem Pilotprojekt schafft die Gemeinde Hüntwangen eine wichtige Grundlage für eine künf-
tige regionale Altersstelle und leistet einen Beitrag dazu, dass ältere Menschen möglichst lange 
selbstbestimmt zu Hause leben können. 

 
 
Verein Spitex am Rhein, Genehmigung Leistungsvereinbarung ab 01.01.2025 
Das Pflegesetz verpflichtet die Gemeinden für ihre Einwohnerinnen und Einwohner ein aus-
reichendes Spitex-Angebot bereitzustellen. Die Gemeinden können dazu eigene Spitex-
Organisationen betreiben oder andere Anbieter damit beauftragen. 
 
Um die fachgerechte, bedarfsorientierte Hilfe und Pflege zu Hause für die hilfebedürftigen Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu gewährleisten, haben die Gemeinden Eglisau, Wil ZH, Hüntwan-
gen und Wasterkingen den Verein Spitex am Rhein mit den Spitexleistungen beauftragt. Die bis-
herige Leistungsvereinbarung stammt aus dem Jahr 2020 und muss den aktuellen Gegebenhei-
ten angepasst werden. Der Gemeinderat Hüntwangen hat die neue Leistungsvereinbarung, unter 
Vorbehalt der Zustimmung sämtlich beteiligter Gemeinden, genehmigt. 

 
 

Patenterteilung zur Führung einer Gastwirtschaft ohne Alkoholausschank 
Der Gemeinderat hat per 01. April 2026 der Fämily Kaffi GmbH, im Zentrum Rafzerfeld, das 
Klein- und Mittelverkaufspatent erteilt.  
 
 
 
 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Gemeindepräsident Matthias Hauser oder Gemeindeschreiberin  
Michaela Burgener gerne zur Verfügung. 
 
Matthias Hauser, matthias.hauser@huentwangen.ch 
Michaela Burgener, michaela.burgener@huentwangen.ch 
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